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Anlage 1 zur Ordnung der Kindertageseinrichtung 
 
Elternbeiträge in der Kinderkrippe St. Jakobus: 
Ab 01. Januar 2015 wird der Grundbeitrag analog der Gebührenordnung gemäß 
der Richtlinie zur Münchner Förderformel erhoben.  
Gebührenerhöhungen der Landeshauptstadt München werden jeweils ange-
passt.  
 
A) Der Elternbeitrag setzt sich wie folgt zusammen: 
 

  Grundbeitrag (12 Monate): 
 Der Grundbeitrag ist in Abhängigkeit der Buchungszeitkategorie (bezogen auf den 
Tagesdurchschnitt einer 5-Tage-Woche) gestaffelt und beträgt 
 

Für Kinder in der Kinderkrippe  

für eine Buchungszeit Monatlich:  

von mehr als vier bis einschließlich fünf Stunden 234,00 €  

von mehr als fünf bis einschließlich sechs Stunden 281,00 € 

von mehr als sechs bis einschließlich sieben Stunden 328,00 € 

von mehr als sieben bis einschließlich acht Stunden 370,00 € 

von mehr als acht bis einschließlich neun Stunden 397,00 € 

von mehr als neun Stunden 421,00 € 

 

 Mittagsverpflegung 
Das Mittagsverpflegungsgeld wird 11x jährlich (September – Juli) erhoben. Es erfolgt 
keine Rückzahlung, da Tage der Nichtinanspruchnahme (Schließzeiten, Urlaub, 
Krankheit etc.) bereits berücksichtigt sind. 
 

Essen an 5 Tagen / Wöchentlich 80,00 € 

Essen an 4 Tagen / Wöchentlich 64,00 € 

Essen an 3 Tagen / Wöchentlich 48,00 € 

Essen an 2 Tagen / Wöchentlich 32,00 € 

Essen an 1 Tag / Wöchentlich 16,00 € 

 

 Spielgeld  (12 Monate)      8,00 €  
 

 Getränke- und Veranstaltungsgeld (12 Monate)  3,00 € 
 

 Projektgeld für Vorschulkinder (12 Monate)   5,00 € 
 

 Anmeldegebühr (einmalig bei Vertragsschluss)  10,00 € 
 
 
 
 
 



 

 

B) Einkommensabhängige Ermäßigung des Grundbeitrages  
Ab 01. Januar 2015 gibt es für Sie die Möglichkeit bei der Landeshauptstadt Mün-
chen einen Antrag auf Ermäßigung des Grundbeitrages zu stellen.  
Der Grundbeitrag wird auf Antrag für die Dauer eines Krippenjahres (01.09. bis 
31.08.) ermäßigt, sofern der nachgewiesene Gesamtbetrag der Einkünfte der Per-
sonensorgeberechtigten und des Kindes jährlich 60.000 € nicht übersteigt. 
Maßgeblich sind dabei die Einkünfte des vorletzten, vor dem Beginn des laufenden 
Krippenjahres liegenden, Jahres.  
 
Bei Vorlage des, durch die Landeshauptstadt München, genehmigten Antrags auf 
Ermäßigung wird der von Ihnen zu leistende Eigenanteil gemäß nachfolgender Ta-
belle berechnet: 
 

 

 
 

monatliche Gebühren laut städtischer Satzung

bis 15.000 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

bis 20.000 11 € 16 € 21 € 26 € 31 € 36 €

bis 25.000 33 € 41 € 47 € 55 € 63 € 68 €

bis 30.000 65 € 78 € 91 € 102 € 109 € 115 €

bis 35.000 97 € 116 € 135 € 152 € 161 € 166 €

bis 40.000 120 € 143 € 166 € 186 € 198 € 208 €

bis 45.000 143 € 171 € 199 € 224 € 240 € 252 €

bis 50.000 165 € 198 € 231 € 260 € 278 € 293 €

bis 55.000 188 € 226 € 264 € 298 € 317 € 334 €

bis 60.000 211 € 253 € 295 € 332 € 354 € 373 €

über 60.000 234 € 281 € 328 € 370 € 397 € 421 €

Einkünfte

EUR

bis 5

Stunden

bis 6

Stunden

bis 7

Stunden

bis 8

Stunden

bis 9

Stunden

über 9

Stunden


